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Baugesetzbuch (BauGB)
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch 
Artikel 6 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 

geändert worden ist

Erstes Kapitel 
Allgemeines Städtebaurecht

Erster Teil 
Bauleitplanung

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§ 1

Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung
(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grund-
stücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu 
leiten.

(2) Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der 
Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan).

(3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Auf die Aufstellung von Bau-
leitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch kann 
auch nicht durch Vertrag begründet werden.

(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen.

(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozi-
alen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl 
der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung 
der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere 
auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das 
Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die 
städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfol-
gen.

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 
die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,

2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit meh-
reren Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, 
die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen Kos-
ten sparenden Bauens sowie die Bevölkerungsentwicklung,
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3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Be-
dürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschied-
liche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswe-
sens und von Sport, Freizeit und Erholung,

4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhan-
dener Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsberei-
che,

5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die er-
haltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer 
oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschafts-
bildes,

6. die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts festge-
stellten Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge,

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische 
Vielfalt,

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes,

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit so-
wie die Bevölkerung insgesamt,

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 
und Abwässern,

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie,

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbe-
sondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union 
festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden,

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschut-
zes nach den Buchstaben a bis d,

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die 
Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zu-
lässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, 
auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i,

8. die Belange

a) der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer ver-
brauchernahen Versorgung der Bevölkerung,

b) der Land- und Forstwirtschaft,

c) der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen,

d) des Post- und Telekommunikationswesens,



Baugesetzbuch (BauGB) 19

B
au

G
B

e) der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, einschließlich der Ver-
sorgungssicherheit,

f) der Sicherung von Rohstoffvorkommen,

9. die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, 
einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht motorisierten 
Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringe-
rung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung,

10. die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivilen Anschluss-
nutzung von Militärliegenschaften,

11. die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Pla-
nung,

12. die Belange des Küsten- oder Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsor-
ge, insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden,

13. die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer Unterbringung. 

(7) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

(8) Die Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die Aufstellung von Bauleitplänen gel-
ten auch für ihre Änderung, Ergänzung und Aufhebung.

§ 1a

Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz
(1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften zum Um-
weltschutz anzuwenden.

(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche 
Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 
Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß 
zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen 
sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsätze nach den Sät-
zen 1 und 2 sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen. Die Not-
wendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll 
begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwick-
lung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleer-
stand, Bau lücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.

(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsre-
gelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu 
berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen und Festsetzun-
gen nach den §§ 5 und 9 als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. Soweit dies 
mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung 
sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, können die Darstel-
lungen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. 
Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen können auch vertrag liche Vereinba-
rungen nach § 11 oder sonstige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf von der 
Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen werden. § 15 Absatz 3 des Bundesna-
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turschutzgesetzes gilt entsprechend. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die 
Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.

(4) Soweit ein Gebiet im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b in seinen für die 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beein-
trächtigt werden kann, sind die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes über die 
Zulässigkeit und Durchführung von derartigen Eingriffen einschließlich der Einholung 
der Stellungnahme der Europäischen Kommission anzuwenden.

(5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Kli-
mawandel dienen, Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der 
Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen.

§ 2

Aufstellung der Bauleitpläne
(1) Die Bauleitpläne sind von der Gemeinde in eigener Verantwortung aufzustellen. 
Der Beschluss, einen Bauleitplan aufzustellen, ist ortsüblich bekannt zu machen.

(2) Die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzustimmen. Dabei 
können sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele der Raumordnung zugewie-
senen Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsbereiche 
berufen.

(3) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange, die für die Abwägung von 
Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten.

(4) Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a wird eine 
Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-
den; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden. Die Gemeinde legt dazu 
für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung 
der Belange für die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf 
das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmetho-
den sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessenerweise 
verlangt werden kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu be-
rücksichtigen. Wird eine Umweltprüfung für das Plangebiet oder für Teile davon in ei-
nem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder Bebauungsplanverfahren durchgeführt, 
soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten 
Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen 
beschränkt werden. Liegen Landschaftspläne oder sonstige Pläne nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchstabe g vor, sind deren Bestandsaufnahmen und Bewertungen in der Um-
weltprüfung heranzuziehen.

§ 2a

Begründung zum Bauleitplanentwurf, Umweltbericht
Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans eine Be-
gründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens

1. die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans und

2. in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch die auf Grund der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des Umwelt-
schutzes

darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung.
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§ 3

Beteiligung der Öffentlichkeit
(1) Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung 
oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung zu geben. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit im 
Sinne des Satzes 1. Von der Unterrichtung und Erörterung kann abgesehen werden, 
wenn

1. ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufgehoben wird und sich dies auf das Plan-
gebiet und die Nachbargebiete nicht oder nur unwesentlich auswirkt oder

2. die Unterrichtung und Erörterung bereits zuvor auf anderer Grundlage erfolgt sind.

An die Unterrichtung und Erörterung schließt sich das Verfahren nach Absatz 2 auch 
an, wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt.

(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach Einschät-
zung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, 
oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessenen län-
geren Frist öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine 
Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist darauf hinzuweisen, dass Stel-
lungnahmenwährend der Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben können. Die nach § 4 Abs. 2 Beteiligten sollen von der 
Auslegung benachrichtigt werden. Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen sind 
zu prüfen; das Ergebnis ist mitzuteilen. Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen 
mit im Wesentlichen gleichem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt 
werden, dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird; die Stel-
le, bei der das Ergebnis der Prüfung während der Dienststunden eingesehen werden 
kann, ist ortsüblich bekannt zu machen. Bei der Vorlage der Bauleitpläne nach § 6 
oder § 10 Abs. 2 sind die nicht berücksichtigten Stellungnahmen mit einer Stellung-
nahme der Gemeinde beizufügen.

(3) Bei Flächennutzungsplänen ist ergänzend zu dem Hinweis nach Absatz 2 Satz 2 
Halbsatz 2 darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 
1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die 
sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können.

§ 4

Beteiligung der Behörden
(1) Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, sind entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 1 Halb-
satz 1 zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Um-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufzufordern. Hieran 
schließt sich das Verfahren nach Absatz 2 auch an, wenn die Äußerung zu einer Än-
derung der Planung führt.

(2) Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum 
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Planentwurf und der Begründung ein. Sie haben ihre Stellungnahmen innerhalb eines 
Monats abzugeben, wobei jedoch die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen 30 Tage 
nicht unterschreiten darf; die Gemeinde soll diese Frist bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes angemessen verlängern. In den Stellungnahmen sollen sich die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf ihren Aufgabenbereich beschränken; 
sie haben auch Aufschluss über von ihnen beabsichtigte oder bereits eingeleitete Pla-
nungen und sonstige Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung zu geben, die für 
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Gebiets bedeutsam sein können. 
Verfügen sie über Informationen, die für die Ermittlung und Bewertung des Abwä-
gungsmaterials zweckdienlich sind, haben sie diese Informationen der Gemeinde zur 
Verfügung zu stellen.

(3) Nach Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung des Bauleitplans unterrichten 
die Behörden die Gemeinde, sofern nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die 
Durchführung des Bauleitplans erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachtei-
lige Auswirkungen auf die Umwelt hat.

§ 4a

Gemeinsame Vorschriften zur Beteiligung
(1) Die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung dienen insbe-
sondere der vollständigen Ermittlung und zutreffenden Bewertung der von der Pla-
nung berührten Belange und der Information der Öffentlichkeit.

(2) Die Unterrichtung nach § 3 Abs. 1 kann gleichzeitig mit der Unterrichtung nach § 4 
Abs. 1, die Auslegung nach § 3 Abs. 2 kann gleichzeitig mit der Einholung der Stel-
lungnahmen nach § 4 Abs. 2 durchgeführt werden.

(3) Wird der Entwurf des Bauleitplans nach dem Verfahren nach § 3 Abs. 2 oder § 4 
Abs. 2 geändert oder ergänzt, ist er erneut auszulegen und sind die Stellungnahmen 
erneut einzuholen. Dabei kann bestimmt werden, dass Stellungnahmen nur zu den 
geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können; hierauf ist in der erneu-
ten Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 hinzuweisen. Die Dauer der Auslegung 
und die Frist zur Stellungnahme kann angemessen verkürzt werden. Werden durch 
die Änderung oder Ergänzung des Entwurfs des Bauleitplans die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt, kann die Einholung der Stellungnahmen auf die von der Änderung 
oder Ergänzung betroffene Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange beschränkt werden.

(4) Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 und die 
nach § 3 Absatz 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich in das Internet 
einzustellen und über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich zu machen. 
Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange können 
durch Mitteilung von Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz 2 und 
der Internetadresse, unter der der Inhalt der Bekanntmachung und die Unterlagen 
nach Satz 1 im Internet eingesehen werden können, eingeholt werden; die Mitteilung 
kann elektronisch übermittelt werden. In den Fällen des Satzes 2 hat die Gemeinde 
der Behörde oder einem sonstigen Träger öffentlicher Belange auf Verlangen den Ent-
wurf des Bauleitplans und der Begründung in Papierform zu übermitteln; § 4 Absatz 2 
Satz 2 bleibt unberührt.

(5) Bei Bauleitplänen, die erhebliche Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben kön-
nen, sind die Gemeinden und Behörden des Nachbarstaates nach den Grundsätzen 
der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit zu unterrichten. Abweichend von Satz 1 ist 
bei Bauleitplänen, die erhebliche Umweltauswirkungen auf einen anderen Staat ha-
ben können, dieser nach den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung zu beteiligen; für die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behörden 
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des anderen Staates, einschließlich der Rechtsfolgen nicht rechtzeitig abgegebener 
Stellungnahmen, sind abweichend von den Vorschriften des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung die Vorschriften dieses Gesetzbuchs entsprechend an-
zuwenden. Ist bei Bauleitplänen eine grenzüberschreitende Beteiligung nach Satz 2 
erforderlich, ist hierauf bei der Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 hinzuweisen.

(6) Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleit-
plans nicht von Bedeutung ist. Satz 1 gilt für in der Öffentlichkeitsbeteiligung abge-
gebene Stellungnahmen nur, wenn darauf in der Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 zur Öffentlichkeitsbeteiligung hingewiesen worden ist.

§ 4b

Einschaltung eines Dritten
Die Gemeinde kann insbesondere zur Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens die 
Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten nach den §§ 2a bis 4a einem 
Dritten übertragen. Sie kann einem Dritten auch die Durchführung einer Mediation 
oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung übertragen.

§ 4c

Überwachung
Die Gemeinden überwachen die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der 
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nach-
teilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maß-
nahmen zur Abhilfe zu ergreifen; Gegenstand der Überwachung ist auch die Durch-
führung von Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und von 
Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4. Sie nutzen dabei die im Umweltbericht nach 
Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch angegebenen Überwa-
chungsmaßnahmen und die Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 3.

Zweiter Abschnitt 
Vorbereitender Bauleitplan (Flächennutzungsplan)

§ 5

Inhalt des Flächennutzungsplans
(1) Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der be-
absichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den 
voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Aus 
dem Flächennutzungsplan können Flächen und sonstige Darstellungen ausgenom-
men werden, wenn dadurch die nach Satz 1 darzustellenden Grundzüge nicht berührt 
werden und die Gemeinde beabsichtigt, die Darstellung zu einem späteren Zeitpunkt 
vorzunehmen; in der Begründung sind die Gründe hierfür darzulegen.

(2) Im Flächennutzungsplan können insbesondere dargestellt werden:

1. die für die Bebauung vorgesehenen Flächen nach der allgemeinen Art ihrer bau-
lichen Nutzung (Bauflächen), nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung 
(Baugebiete) sowie nach dem allgemeinen Maß der baulichen Nutzung; Bauflä-
chen, für die eine zentrale Abwasserbeseitigung nicht vorgesehen ist, sind zu 
kennzeichnen;

2. die Ausstattung des Gemeindegebiets
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a) mit Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistun-
gen des öffentlichen und privaten Bereichs, insbesondere mit der Allgemein-
heit dienenden baulichen Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs, wie 
mit Schulen und Kirchen sowie mit sonstigen kirchlichen, sozialen, gesund-
heitlichen und kulturellen Zwecken dienenden Gebäuden und Einrichtungen, 
sowie mit Flächen für Sport- und Spielanlagen,

b) mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken, insbesondere zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Ver-
teilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneu-
erbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung,

c) mit Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnahmen, die der Anpassung an 
den Klimawandel dienen,

d) mit zentralen Versorgungsbereichen;

3. die Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszü-
ge;

4. die Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbe-
seitigung, für Ablagerungen sowie für Hauptversorgungs- und Hauptabwasserlei-
tungen;

5. die Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Ba-
deplätze, Friedhöfe;

6. die Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz ge-
gen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes;

7. die Wasserflächen, Häfen und die für die Wasserwirtschaft vorgesehenen Flächen 
sowie die Flächen, die im Interesse des Hochwasserschutzes und der Regelung 
des Wasserabflusses freizuhalten sind;

8. die Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die Gewinnung von Stei-
nen, Erden und anderen Bodenschätzen;

9. a) die Flächen für die Landwirtschaft und

 b) Wald;

10. die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft.

(2a) Flächen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 im Geltungsbereich des Flä-
chennutzungsplans können den Flächen, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft 
zu erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet werden.

(2b) Für die Zwecke des § 35 Absatz 3 Satz 3 können sachliche Teilflächennutzungs-
pläne aufgestellt werden; sie können auch für Teile des Gemeindegebiets aufgestellt 
werden.

(3) Im Flächennutzungsplan sollen gekennzeichnet werden:

1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen 
Naturgewalten erforderlich sind;

2. Flächen, unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von Mineralien 
bestimmt sind;

3. für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind.

(4) Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften festgesetzt sind, sowie nach Landesrecht denkmalgeschützte Mehrhei-
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ten von baulichen Anlagen sollen nachrichtlich übernommen werden. Sind derartige 
Festsetzungen in Aussicht genommen, sollen sie im Flächennutzungsplan vermerkt 
werden.

(4a) Festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 Absatz 2 des Was-
serhaushaltsgesetzes, Risikoge biete außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
im Sinne des § 78b Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Hochwasserent-
stehungsgebiete im Sinne des § 78d Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sollen 
nachrichtlich übernommen werden. Noch nicht festgesetzte Überschwemmungsge-
biete im Sinne des § 76 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie als Risikoge-
biete im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes bestimmte 
Gebiete sollen im Flächennutzungsplan vermerkt werden.

(5) Dem Flächennutzungsplan ist eine Begründung mit den Angaben nach § 2a bei-
zufügen.

§ 6

Genehmigung des Flächennutzungsplans
(1) Der Flächennutzungsplan bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbe-
hörde.

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn der Flächennutzungsplan nicht 
ordnungsgemäß zustande gekommen ist oder diesem Gesetzbuch, den auf Grund 
dieses Gesetzbuchs erlassenen oder sonstigen Rechtsvorschriften widerspricht.

(3) Können Versagungsgründe nicht ausgeräumt werden, kann die höhere Verwal-
tungsbehörde räumliche oder sachliche Teile des Flächennutzungsplans von der Ge-
nehmigung ausnehmen.

(4) Über die Genehmigung ist binnen drei Monaten zu entscheiden; die höhere Ver-
waltungsbehörde kann räumliche und sachliche Teile des Flächennutzungsplans vor-
weg genehmigen. Aus wichtigen Gründen kann die Frist auf Antrag der Genehmi-
gungsbehörde von der zuständigen übergeordneten Behörde verlängert werden, in 
der Regel jedoch nur bis zu drei Monaten. Die Gemeinde ist von der Fristverlängerung 
in Kenntnis zu setzen. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der 
Frist unter Angabe von Gründen abgelehnt wird.

(5) Die Erteilung der Genehmigung ist ortsüblich bekannt zu machen. Mit der Be-
kanntmachung wird der Flächennutzungsplan wirksam. Jedermann kann den Flä-
chennutzungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung nach § 6a 
Absatz 1 einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

(6) Mit dem Beschluss über eine Änderung oder Ergänzung des Flächennutzungs-
plans kann die Gemeinde auch bestimmen, dass der Flächennutzungsplan in der 
Fassung, die er durch die Änderung oder Ergänzung erfahren hat, neu bekannt zu 
machen ist.

§ 6a

Zusammenfassende Erklärung zum Flächennutzungsplan; 
Einstellen in das Internet

(1) Dem wirksamen Flächennutzungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung 
beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt 
wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, 
in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.
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(2) Der wirksame Flächennutzungsplan mit der Begründung und der zusammenfas-
senden Erklärung soll ergänzend auch in das Internet eingestellt und über ein zentra-
les Internetportal des Landes zugänglich gemacht werden.

§ 7

Anpassung an den Flächennutzungsplan

Öffentliche Planungsträger, die nach § 4 oder § 13 beteiligt worden sind, haben ihre 
Planungen dem Flächennutzungsplan insoweit anzupassen, als sie diesem Plan nicht 
widersprochen haben. Der Widerspruch ist bis zum Beschluss der Gemeinde einzu-
legen. Macht eine Veränderung der Sachlage eine abweichende Planung erforderlich, 
haben sie sich unverzüglich mit der Gemeinde ins Benehmen zu setzen. Kann ein 
Einvernehmen zwischen der Gemeinde und dem öffentlichen Planungsträger nicht 
erreicht werden, kann der öffentliche Planungsträger nachträglich widersprechen. Der 
Widerspruch ist nur zulässig, wenn die für die abweichende Planung geltend gemach-
ten Belange die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebenden städtebaulichen Be-
lange nicht nur unwesentlich überwiegen. Im Falle einer abweichenden Planung ist 
§ 37 Abs. 3 auf die durch die Änderung oder Ergänzung des Flächennutzungsplans 
oder eines Bebauungsplans, der aus dem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist 
und geändert, ergänzt oder aufgehoben werden musste, entstehenden Aufwendun-
gen und Kosten entsprechend anzuwenden; § 38 Satz 3 bleibt unberührt.

Dritter Abschnitt 
Verbindlicher Bauleitplan (Bebauungsplan)

§ 8

Zweck des Bebauungsplans

(1) Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städte-
bauliche Ordnung. Er bildet die Grundlage für weitere, zum Vollzug dieses Gesetz-
buchs erforderliche Maßnahmen.

(2) Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Ein Flächen-
nutzungsplan ist nicht erforderlich, wenn der Bebauungsplan ausreicht, um die städte-
bauliche Entwicklung zu ordnen.

(3) Mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bebauungsplans 
kann gleichzeitig auch der Flächennutzungsplan aufgestellt, geändert oder ergänzt 
werden (Parallelverfahren). Der Bebauungsplan kann vor dem Flächennutzungsplan 
bekannt gemacht werden, wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen 
ist, dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungs-
plans entwickelt sein wird.

(4) Ein Bebauungsplan kann aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufgehoben werden, 
bevor der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn dringende Gründe es erfordern 
und wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des 
Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird (vorzeitiger Bebauungsplan). Gilt bei 
Gebiets- oder Bestandsänderungen von Gemeinden oder anderen Veränderungen 
der Zuständigkeit für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen ein Flächennut-
zungsplan fort, kann ein vorzeitiger Bebauungsplan auch aufgestellt werden, bevor 
der Flächennutzungsplan ergänzt oder geändert ist.


